
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel

6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige
Investition ist ei-
ne Investition in ei-
ne Wirtschaftstätig-
keit, die zur Errei-
chung eines Um-
weltziels oder so-
zialen Ziels bei-
trägt, vorausge-
setzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele er-
heblich beeinträch-
tigt und die Unter-
nehmen, in die in-
vestiert wird, Ver-
fahrensweisen ei-
ner guten Unter-
nehmensführung
anwenden.
 
Die EU-Taxono-
mie ist ein Klassifi-
kationssystem, das
in der Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und
ein Verzeichnis
von ökologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstätig-
keiten enthält. Die-
se Verordnung um-
fasst kein Ver-
zeichnis der sozial
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten.
Nachhaltige Inves-
titionen mit einem
Umweltziel könn-
ten taxonomiekon-
form sein oder
nicht.

 

Name des Produkts:
Sicherungsvermögen Alte Leipziger Lebens-
versicherung a.G.

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900INDQW49BWR5028

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
n n Ja n n Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getätigt: __%;

Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthält es einen Mindestanteil
von 2,00 % an nachhaltigen Investitio-
nen

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach
der EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirtschaft-
stätigkeiten, die nach der EU-Taxo-
nomie als ökologisch nachhaltig ein-
zustufen sind

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirtschaft-
stätigkeiten, die nach der EU-Taxo-
nomie nicht als ökologisch nachhal-
tig einzustufen sind

  mit einem sozialen Ziel
Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getätigt: __%

Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine nach-
haltigen Investitionen getätigt.
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt
beworben?

Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren
wird gemessen, in-
wieweit die mit
dem Finanzpro-
dukt beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

 

Als Finanzprodukt wird hier das Sicherungsvermögen als eine Anlageoption beschrieben.
 

Mit dem Sicherungsvermögen soll eine Verringerung bestimmter nachteiliger Nachhaltig-
keitsauswirkungen erreicht werden. Der Fokus liegt dabei auf einer Reduktion der Treibh-
ausgasemissionen sowie Verbesserungen im Bereich Soziales und Beschäftigung, Achtung
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.
 

Dies wird im Bereich der Unternehmen zum einen durch gezielte Ausschlüsse sowie Investi-
tionen in Aktien-Fonds mit verpflichtenden Treibhausgasreduktionszielen, so genannten Cli-
mate Transition Benchmark Fonds (CTB Aktien-Fonds), umgesetzt, zum anderen durch die
Nutzung unserer Stimmrechte sowie im Dialog (Engagement) mit den Unternehmen. Als
konkretes Ziel strebt die Alte Leipziger eine Reduktion des CO2-Fußabdrucks bei ihren In-
vestitionen in gelistete Aktien um 25% bis Ende 2025 im Vergleich zu Ende 2021 an. Bei In-
vestitionen in Staaten und Gebietskörperschaften nutzt die Alte Leipziger ebenfalls umfas-
sende Ausschlüsse. Darüber hinaus wird konsequent das Portfolio an grünen, sozialen und
nachhaltigen Anleihen ausgebaut. Es wurde kein Referenzwert für das Sicherungsvermö-
gen benannt, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-
male zu erreichen.

   

 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzel-
nen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt bewor-
ben werden, herangezogen?

●

 

Um die Zielerreichung der Verminderung der Treibhausgasemissionen zu messen, ist die
Überprüfung der Ausschlüsse bei Unternehmen, Staaten sowie Gebietskörperschaften in
den Investmentprozess integriert. Die Ausschlüsse für Unternehmen umfassen strenge
Umsatzgrenzen für die Förderung und Verstromung von Kohle und Erdöl. Darüber hinaus
sind die CTB Aktien-Fonds, in die die Alte Leipziger investiert, regulatorisch verpflichtet
mindestens 30% geringere Treibhausgasemissionen als das Anlageuniversum aufzuwei-
sen und diese jährlich um weitere 7% zu verringern. Staaten müssen das Pariser Klimaab-
kommen ratifiziert haben.

   

 

 

Die Treibhausgasemissionen der Investitionen in Unternehmen und Staaten sowie Ge-
bietskörperschaften werden regelmäßig gemessen und verglichen. Dafür wird bei Unter-
nehmen der CO2-Fußadruck, der die Treibhausgasemissionen zum Unternehmenswert in
Relation setzt, verwendet. Bei Staaten sowie Gebietskörperschaften basiert der Prozess
auf der Treibhausgasemissionsintensität, die die Treibhausgasemissionen zur Wirtschafts-
leistung ins Verhältnis setzt. Die Daten hierfür werden von ISS ESG bezogen.

   

 

 

Für die Messung der Verbesserungen im Bereich Soziales und Beschäftigung, Achtung
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung hat die Alte Leipzi-
ger ebenfalls die Ausschlüsse in den Investmentprozess integriert. Die Alte Leipziger
schließt Unternehmen vom Investment aus, denen ein Verstoß gegen die durch den UN
Global Compact definierten Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsstandards, Umwelt-
schutz und Korruptionsbekämpfung nachgewiesen wurde. Zusätzlich werden Unterneh-
men ausgeschlossen, die geächtete Waffen herstellen oder vertreiben. Für Unternehmen,
die konventionelle Waffen herstellen, gilt eine strenge Umsatzgrenze. Investitionen in
Staaten und Gebietskörperschaften sind nur erlaubt, wenn diese Mitglied der International
Labour Organization (ILO) sind, ein niedriges Korruptionsniveau aufweisen sowie Demo-
kratie und Menschenrechte schützen.
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Über die Zielerreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale durch Stimmrechtsaus-
übung und Engagementtätigkeiten berichtet die Alte Leipziger regelmäßig.

   

 

 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen
Zielen bei?

●

 

Die nachhaltigen Investitionen tragen zu einem Umwelt- oder Sozialziel bei. Dafür werden
die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen oder andere Nachhaltigkeits-
ziele herangezogen.

   

 

 

Die Alte Leipziger investiert in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, die ökologische
und soziale Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Dabei wird überprüft, ob diese die Standards
der International Capital Market Association erfüllen. Dadurch ist gewährleistet, dass die
Anleihen grundsätzlich Projekte finanzieren, die zu nachhaltigen Zielen beitragen. Green
Bonds tragen beispielsweise zum SDG 13 „Massnahmen zum Klimaschutz“ bei und Soci-
al Bonds leisten z.B. einen Beitrag zum SDG 1 „Keine Armut“ sowie SDG 11 „Nachhaltige
Städte und Gemeinden“.

   

 
 

Zusätzlich investiert die Alte Leipziger in Aktien-Fonds, die anteilig zu Umwelt- oder Sozi-
alzielen beitragen. Dabei haben die CTB-Fonds durch ihren Dekarbonisierungspfad einen
besonderen Fokus auf das SDG 13 „Massnahmen zum Klimaschutz“.

   

   

Bei den wichtigs-
ten nachteiligen
Auswirkungen
handelt es sich um
die bedeutendsten
nachteiligen Aus-
wirkungen von In-
vestitionsentschei-
dungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren
in den Bereichen
Umwelt, Soziales
und Beschäftigung,
Achtung der Men-
schenrechte und
Bekämpfung von
Korruption und Be-
stechung.  

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilwei-
se getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht
erheblich geschadet?

●

 

Um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen keine anderen Nachhaltigkeitszie-
le erheblich beeinträchtigen, werden wie im Folgenden beschrieben die Indikatoren für
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren berücksichtigt?

 

Bei direkten Investitionen geht die Alte Leipziger wie folgt vor: Für die Indikatoren für
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden anhand des verfügba-
ren Universums an Daten Schwellenwerte für erhebliche Beeinträchtigungen ermittelt.
Anschließend wird für jede Investition überprüft, ob eine Verletzung eines Schwellen-
wertes vorliegt. Für einige Indikatoren können auf Grund mangelnder Datenabde-
ckung keine Schwellenwerte festgelegt werden, oder für die Investition liegen keine
vollständigen Daten vor. In diesen Fällen wird über alternative Indikatoren oder eine
qualitative Bewertung eine Einschätzung vorgenommen. Da bisher keine Daten für
die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf Ebene
der grünen, sozialen oder nachhaltigen Anleihen zur Verfügung stehen, wird auf die
Daten der Emittenten der Anleihen zurückgegriffen. Diese werden über einen etablier-
ten externen Datenanbieter bezogen. Liegt eine Verletzung eines Schwellenwertes
durch den Emittenten vor, wird überprüft, ob die grüne, soziale oder nachhaltige An-
leihe speziell zu diesem Indikator einen positiven Beitrag erbringt.

   

  Ist dies der Fall, schadet die Anleihe diesem Nachhaltigkeitsziel nicht.
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Bei indirekten Investitionen in Fonds überprüft die Alte Leipziger, ob bei den nachhal-
tigen Investitionen eine ausreichende Berücksichtigung der Indikatoren für nachteili-
ge Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch den Fonds vorliegt. Liegt anhand
der veröffentlichten Informationen keine ausreichende Berücksichtigung der Indikato-
ren vor, betrachtet die Alte Leipziger diese nicht als nachhaltige Investitionen.

   

 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multina-
tionale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirt-
schaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

 

Nachhaltige Investitionen werden auf nachgewiesene Verstöße gegen die OECD-Leit-
sätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen
für Wirtschaft und Menschenrechte, hin überprüft. Liegt ein nachgewiesener Verstoß
vor, betrachtet die Alte Leipziger diese nicht als nachhaltige Investitionen.

   

 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beige-
fügt.

 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-
den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls
nicht erheblich beeinträchtigen.

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

 

 

Ja, die Alte Leipziger berücksichtigt verschiedene nachteilige Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren im Investmentprozess. Insbesondere Indikatoren zu Treibhausgase-
missionen sowie Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Be-
kämpfung von Korruption und Bestechung fließen in die Investmententscheidung ein.
Dafür kommen die beschriebenen Ausschlusskriterien, Investitionen in Climate Transiti-
on Benchmark Fonds und Engagement sowie Stimmrechtsausübung zum Einsatz.

   

  Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Treibhausgasemissionen bei Unternehmen"
   

  Maßnahmen:
   

  • Ausschluss der Förderung und Verstromung von thermischer Kohle und Erdöl

  • Investitionen in CTB Aktien-Fonds

  • Investitionen in grüne Anleihen

  • Engagement und Stimmrechtsausübung

   

  Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Treibhausgasemissionen bei Staaten"
   

  Maßnahme:
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  • Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens

   

 
 

Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Verstöße gegen die UN-Global Compact-Grundsät-
ze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) für multinationale Unternehmen"

   

  Maßnahme:
   

 

 

• Ausschluss von Unternehmen, denen ein Verstoß gegen die durch den UN- Global
Compact definierten Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsstandards, Umwelt-
schutz und Korruptionsbekämpfung nachgewiesen wurde

   

  
Nachteilige Nachhaltigkeitsindikatoren "Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienst-
gefälle" und "Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen"

   

  Maßnahme:
   

 

 

• Ausschluss von Unternehmen, denen ein Verstoß gegen das 6. Prinzip des UN- Glo-
bal Compact „Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstel-
lung und Erwerbstätigkeit eintreten.“ nachgewiesen wurde.

   

  
Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonen-
minen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)"

   

  Maßnahme:
   

  • Ausschluss der Herstellung und Vertrieb von geächteten Waffen

   

  
Nachteiliger Nachhaltigkeitsindikator "Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Be-
stimmungen verstoßen"

   

  Maßnahmen:
   

  Ausschluss von Staaten und Gebietskörperschaften, die:
   

  • nicht Mitglied der ILO sind

  • ein Corruption Perception Index Rating von kleiner 40 haben

  • eine Klassifizierung von „not free” im Freedom House Index haben

   

 

 

Weiterführende Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren finden Sie im periodischen Bericht zum Sicherungsvermögen der Alte
Leipziger Lebensversicherung a.G. im Frageabschnitt „Wie wurden bei diesem Finanz-
produkt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berück-
sichtigt?“.

   

  Nein
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 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrate-
gie dient als Richt-
schnur für Investiti-
onsentscheidun-
gen, wobei be-
stimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele
oder Risikotole-
ranz berücksichtigt
werden.

 

Bei der Anlage des Sicherungsvermögens orientiert sich die Alte Leipziger an den Grundsät-
zen Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität. Dadurch ist die Alte Leipziger in der La-
ge, die in ihren Produkten enthaltenen Garantien zu gewähren.
 

Die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale werden durch gezielte Ausschlüsse im Invest-
mentprozess, Investitionen in CTB-Fonds, Engagement und Stimmrechtsausübung sowie In-
vestitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen erreicht. Dafür wurde eine Nachhaltig-
keitsstrategie für das Sicherungsvermögen verabschiedet und veröffentlicht, welche konse-
quent umgesetzt wird. Darüber hinaus hat die ALH Gruppe die Prinzipien für verantwor-
tungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investment (PRI)) unterzeichnet und setzt
diese kontinuierlich um.

   

 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Aus-
wahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen
Ziele verwendet werden?

●

 

Investitionen in Unternehmen:
   

  
Die Alte Leipziger hat sich zum Ziel gesetzt, den CO2-Fußabdruck bei Investitionen in ge-
listete Aktien um 25% bis Ende 2025 im Vergleich zu Ende 2021 zu reduzieren.

   

  Für Investitionen in Unternehmen werden folgende Ausschlüsse eingehalten:
   

  • Konventionelle Rüstungsgüter (Umsatztoleranz kleiner 10%)

  • geächtete Waffen

  • Tabak (Umsatztoleranz kleiner 5%)

  • Herstellung von Atomstrom (Umsatztoleranz kleiner 10%)

  • Förderung von thermischer Kohle (Umsatztoleranz kleiner 5%)

  • Verstromung von thermischer Kohle (Umsatztoleranz kleiner 10%)

  • Förderung von Erdöl (Umsatztoleranz kleiner 5%)

  • Verstromung von Erdöl (Umsatztoleranz kleiner 10%)

 
 

• Förderung von Öl und Gas im Rahmen vom Arctic Drilling (Umsatztoleranz kleiner
10%)

  • nachgewiesene Verstöße gegen UN-Global Compact

   

  Investitionen in Staaten:
   

 
 

Staaten sind als Emittenten ausgeschlossen, wenn deren unzureichender Umgang mit kli-
ma- und nachhaltigkeitsbezogenen Faktoren zu besonderen Risiken für die Kapitalanlage
führen.

   

  Vor diesem Hintergrund werden Staaten vom Investment ausgeschlossen,
   

  • die das Klimaschutz Pariser Klimaabkommen nicht ratifiziert haben,

  • die nicht Mitglied der ILO sind,

 
 

• deren Korruptionsniveau auf der Basis des Corruption Perception Index von Transpa-
rency International ein Rating kleiner 40 aufweisen,

 
 

• mit der Klassifizierung „not free hinsichtlich Demokratie und Menschenrechte gemes-
sen am Freedom House Index

   

  Besonderheiten bei der Anlage in Fonds und ETFs
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Bei der Anlage in Fonds und ETFs können die für Unternehmen definierten Ausschlusskri-
terien nicht ohne weiteres angewandt werden. Es sind nur solche Fonds und ETFs im
Rahmen der Auswahl der Investition zulässig, die die für Unternehmen und Staaten vorde-
finierten Ausschlüsse möglichst weitgehend erfüllen. Das ist dann der Fall, wenn neben
den folgenden Mindestausschlüssen weitere klima- oder sozialbezogene Ausschlüsse, die
die Nachhaltigkeitsausrichtung des Sicherungsvermögens fördern, eingehalten werden.

   

  Für Unternehmen:
   

  • Konventionelle Rüstungsgüter (Umsatztoleranz kleiner 10%)

  • geächtete Waffen

  • Tabak (Umsatztoleranz kleiner 5%)

  • Förderung von thermischer Kohle (Umsatztoleranz kleiner 30%)

  • Verstromung von thermischer Kohle (Umsatztoleranz kleiner 30%)

  • nachgewiesene Verstöße gegen UN Global Compact

   

  Für Staaten:
   

 
 

• Klassifizierung als „not free“ hinsichtlich Demokratie und Menschenrechte gemessen
am Freedom House Index

   

Die Verfahrenswei-
sen einer guten
Unternehmens-
führung umfas-
sen solide Mana-
gementstrukturen,
die Beziehungen
zu den Arbeitneh-
mern, die Vergü-
tung von Mitarbei-
tern sowie die Ein-
haltung der Steuer-
vorschriften.

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unterneh-
men, in die investiert wird, bewertet?

●

 

Für das Sicherungsvermögen werden Unternehmen von der Kapitalanlage ausgeschlos-
sen, denen ein Verstoß gegen die definierten Prinzipien des UN Global Compact zu den
Themenfeldern Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbe-
kämpfung nachgewiesen wurde.

 

Dadurch werden gleichzeitig auch die zentralen Anforderungen der ILO Kernarbeitsnor-
men sowie der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen berücksichtigt und damit
die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung bewertet.

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

 

 

Mindestens 75% der Investitionen im Sicherungsvermögen sind auf ökologische oder so-
ziale Merkmale (#1) ausgerichtet.  Die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale werden
durch gezielte Ausschlüsse im Investmentprozess, Investitionen in CTB-Fonds, Engage-
ment und Stimmrechtsausübung sowie Investitionen in Green und Social Bonds erreicht.
Dafür wurde eine Nachhaltigkeitsstrategie für das Sicherungsvermögen verabschiedet und
veröffentlicht, welche konsequent umgesetzt wird. Darüber hinaus hat die ALH Gruppe die
Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investment
(PRI)) unterzeichnet und setzt diese kontinuierlich um.

   

 

 

Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele (#1A)
beträgt 2% des Sicherungsvermögens. Eine Aufteilung des Mindestanteils in ökologisch
und sozial nachhaltige Investitionen ist auf Grund der nicht differenzierten Angaben bei In-
vestitionen in nachhaltige Anleihen und Aktien-Fonds, die sowohl Umwelt- als auch Sozial-
ziele verfolgen, nicht möglich.
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Die Vermögensal-
lokation gibt den
jeweiligen Anteil
der Investitionen in
bestimmte Vermö-
genswerte an.

Taxonomiekonfor-
me Tätigkeiten,
ausgedrückt durch
den Anteil der:
- Umsatzerlöse,
die den Anteil der
Einnahmen aus
umweltfreundli-
chen Aktivitäten
der Unternehmen,
in die investiert
wird, widerspiegeln
- Investitionsaus-
gaben (CapEx),
die die umwelt-
freundlichen Inves-
titionen der Unter-
nehmen, in die in-
vestiert wird, auf-
zeigen, z. B. für
den Übergang zu
einer grünen Wirt-
schaft
- Betriebsausga-
ben (OpEx), die
die umweltfreundli-
chen betrieblichen
Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die
investiert wird, wi-
derspiegeln

 

         
Taxonomiekonform

0,00%
         

          

      
#1A Nachhaltig

2,00%

  
Andere ökologische

0,00%
        

          

   #1 Ausgerichtet auf
ökologische/ soziale

Merkmale
75,00%

     
Soziale
0,00%

        

          

Investitionen
     #1B Andere ökologi-

sche oder soziale
Merkmale

73,00%

   

        

          

   
#2 Andere

25,00%

      

         

 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-
male getätigt wurden.

 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die we-
der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige In-
vestitionen eingestuft werden.

 

 Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst fol-
gende Unterkategorien:

 

 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitio-
nen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Inves-
titionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als
nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

   

   

 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?
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Mit Blick auf die
EU- Taxonomie-
konformität umfas-
sen die Kriterien
für fossiles Gas
die Begrenzung
der Emissionen
und die Umstel-
lung auf voll erneu-
erbare Energie
oder CO2-arme
Kraftstoffe bis En-
de 2035. Die Krite-
rien für Kernener-
gie beinhalten um-
fassende Sicher-
heits- und Abfall-
entsorgungsvor-
schriften.

 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomie konforme Tätigkeiten im Be-
reich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert 1?

●

 

Ja:
 

In fossiles Gas In Kernenergie
 

Nein
 

Es werden mit dem Sicherungsvermögen keine Investitionen in EU-taxonomie kon-
forme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie angestrebt. Auf-
grund mangelnder Datenverfügbarkeit kann bisher jedoch nicht vollkommen ausge-
schlossen werden, dass sich entsprechende Investitionen im Sicherungsvermögen
befinden.

   

Ermöglichende
Tätigkeiten wir-
ken unmittelbar er-
möglichend darauf
hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Bei-
trag zu den Um-
weltzielen leisten.

Übergangstätig-
keiten sind Tätig-
keiten, für die es
noch keine CO2-
armen Alternati-
ven gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemis-
sionswerte aufwei-
sen, die den bes-
ten Leistungen ent-
sprechen.  

 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-
taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete
Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen*
gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekoonformität in Bezug auf alle In-
vestitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während
die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitio-
nen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

 

1. Taxonomie Konformität der Investitionen
einschließlich Staatsanleihen*

 Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und keine
Kernenergie): 0%

 Nicht
Taxonomiekonform:
100%

Total Taxonomiekonform 0%

2. Taxonomie Konformität der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

 Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und keine
Kernenergie): 0%

 Nicht
Taxonomiekonform:
100%

Total Taxonomiekonform 0%
 

Diese Grafik gibt 55,00% der Gesamtinvestitionen
wieder.

 * Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegen-
über Staaten.

 

1Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn
sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie er-
heblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxono-
miekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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sind nachhaltige
Investitionen mit ei-
nem Umweltziel,
die die Kriterien
für ökologisch
nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten
gemäß der EU-Ta-
xonomie nicht be-
rücksichtigen.  

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel,
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

 

Eine Aufteilung des Mindestanteils in ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen
ist auf Grund der nicht differenzierten Angaben bei Investitionen in nachhaltige Anlei-
hen und Aktien-Fonds, die sowohl Umwelt- als auch Sozialziele verfolgen, nicht mög-
lich.

 

Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele be-
trägt mindestens 2% des Sicherungsvermögens.

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?
 

Eine Aufteilung des Mindestanteils in ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen
ist auf Grund der nicht differenzierten Angaben bei Investitionen in nachhaltige Anlei-
hen und Aktien-Fonds, die sowohl Umwelt- als auch Sozialziele verfolgen, nicht mög-
lich.

   

  
Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele be-
trägt mindestens 2% des Sicherungsvermögens.

   

 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher Anlage-
zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Min-
destschutz?

 

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen kleinere Positionen in Renten-, Aktien- und ge-
mischten Publikumsfonds, Investitionen in Hypotheken und Barbestände sowie Inves-
titionen in Immobilien, Private Equity und Infrastruktur.

   

 

 

Unsere Infrastrukturinvestitionen umfassen zwar zahlreiche Projekte im Bereich der
erneuerbaren Energien und es werden bei Neuinvestitionen auch Ausschlüsse insbe-
sondere im Hinblick auf fossile Energieträger angewendet, jedoch konnten diese noch
nicht vollständig für den Bestand umgesetzt werden. Darüber hinaus fehlt für diese illi-
quiden Investitionen, die nur indirekt über Investmentfonds erworben werden, eine
standardisierte Informationsgrundlage. Daten externer Anbieter sind hier nicht verfüg-
bar.

   

  
Die Anlagen dienen, genau wie die Investitionen mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, dazu,
die in den Produkten der Alte Leipziger enthaltenen Garantien zu gewähren.

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

  Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:
   

  https://www.alte-leipziger.de/nachhaltigkeitsbezogene-angaben-leben
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https://www.alte-leipziger.de/nachhaltigkeitsbezogene-angaben-leben

